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Mit I. October
b e g i n n t e in n c n c s A b o n n e m e n t a u f d ic

„Laibacher Zeitung."
Der P r ä n n m e r a t i o n s - P r c i s beträgt für

die Zeit vom 1. October bis Gndc December 1867:

I m Comptoir offen 2 f l . 75 tr.
I m Comptoir unter Couvcrt . . . . Z ,. — „
Für Laibach inß Hans zngcstcllt . . . A „ — „
Mi t Post nntcr Schleifen 3 „ 75 „

Anülicher Theil.
Zins Oberlaudcsgcrichlspräsidiumhat dc» disponiblen

Bezittsamtstanzclistcn Anton Fr isch l ouz zniu defini«
tivcn Vczirlsgcrichtskanzclistcn in Obcrlaibach ernannt.

Mchünntlichcr Theil.
Laibach, 25. September.

DicAulolwmicdcrtiirchc.
I m vcrflosscucu Monate hat das Schreiben deS

luniglich ungarischen Viiiiisters des Cultus und Untcr
»ichls nn dcn FürstprimaS in Ungarn Sensation gemacht.

Die Antwort ist nach Mittheilung eines in nuga-
nscheu Angelegenheiten gnt unterrichteten Wiener Blattes
nnn erfolgt.

„Excellenz finden es zur Sicherung der Antonomie
der katholischen Kirche in Ungarn nothwendig, daß in
Hinkunft in unserem Vatcrlandc anch dcn weltlichen
Katholiken ein verhältnißmäßigcr Einfluß auf dic Schnlcn
»nd die Güter nnd Interessen der Kirche gestattet werde."
v5n diesem Satze faßt der Primas in seiner uom 8. d. M ,
datirtcn Entgegnnng dcn Inhalt des Schreibens des
Äaron Eötvös zusainmcn, nnd er erklärt, „daß der obige
Vorschlag nicht nur bei ihm, sondern auch bci allen
»ugarischen Katholiken die erfreulichste Aufnahme nnd
uuügstc Anerkcnnuug gefuuden habe, weil derselbe nicht
»nr in dem allgemeinen Wuuschc, sondern auch in dein
gemeinsamen Interesse der Kirche uud des Volles wur^
^lt, der Mangel solcher Einrichtungen mehr nnd mehr
si'hlbar wurde, nnd eben deshalb schon seit Jahrzehnten
lui Gremium des ungarischen Episcopates Gegenstand
^ eingehenden Erörterung nnd Entwürfe umsoinchr

gewesen ist, da dieser Vorschlag sich nicht im Gegensatze
zn dem Geiste der katholischen Kirche befindet."

Der Fürstprimas weist sodann nach, daß der unga-
rische Episcopal stets beflissen war, so weil es in seinen
Kräften stand, dcu weltlichen Katholiken Einfluß auf das
Vermögen nnd die Stiftungen der 5tirche einzuräumen,
und baß derselbe in einem vor zwei Jahren an Seine
Majestät gerichteten Gesuch nicht allein für sich, sondern
auch für die Gesammtheit der Katholiken um größeren
und unmittelbaren Einfluß auf die Verwaltung der Fun»
dationalgüter nnd um Aufnahme von weltlichen Katho«
liken in die Commission znr Vcrwaltnng der Religions-
und Stndicnfondsgülcr gebeten hat. Znm Schlüsse con-
statirt er mit warmen Worten des Dankes die glückliche
Uebereinstimmung zwischen den, Aufruf des Ministers
nnd dcn Wünschen dcr katholischen Kirche uud verspricht,
nach dcr Wicderaufuahmc dcr Landtagsocrhandlungcn die
bereits begonnenen Berathungen in den bezüglichen Kreisen
wieder in Fluß zn bringen und seinerzeit dcu Minister
von dein Ergebniß derselben in Kcuutniß zn setzen.

Dcr hohe Kirchcnfürst wirft im Vcrlanfc seiner
Erwiderung Seitenblicke auch auf solche Fragen, die mit
dem obpräcisirtcn Kcrn des Cötvös'schcn Schreibens
nicht in unlöslichen! Znsammcnhangc stehen, gleichwohl

, aber in diesem Schrcibcu angeregt wurden. Er legt
gcgcn die Mciuuug Verwahrung ein, daß dcr Indiffercu»
lisnnis in dem Ausschluß des Einflusses der katholischen
Laien ans Kirchcnangclcgcnhcitcn, lind dieser Ausschluß iu
dcr Kirchenuerfassung sciucn Ursprung habe. Er findet
vielmehr den Grnnd jenes IndiffercntismuS in cincr
Zcilkraulhcit, die dcn Staat nnd die Gesellschaft mit
viel größeren Gefahren als die Kirche bedrohe. Er
glaubt nicht, daß man die Leistungen dcr katholischen
Schulen insolauge geringschätzen dürfe, als aus ihnen
eine so lange Reihe ausgezeichneter Männer hervorgeht,
wie dies bisher dcr Fall.

Nachdem der jtirchcnfürst die Schnlo der Ausschlie-
ßung dcr Laien von dem Einflüsse auf Schnle, Stif-
tungen u. dgl. dem früheren System deS Staates zuge»
schrieben, erklärt er, daß dic Kirche mit größter Bereit-
willigkeit und voller Zustimmung jene von Baron Eötvös
betonte Interpretation dcr Religionsfreiheit und dcn
Artikel 2(1 1^4tt acccplirt, welcher dahin geht, daß in
Ungarn die katholische Kirche rechtlich fordert, daß sie
bezüglich ihrer Sclbstrcgicrnng auf dem Gebiete der
Kirche, Schule und ihrer Stiftungen nicht allein in
einem anf dem Papiere stehenden Principe, sondern
praktisch, mit jenem Maße von Autonomie ausgestattet
werde, welches die protestantischen Kirchen deS Bandes
genießen.

Das Endziel, das der ungarische Episcopal anstrebt,

ist also: volle Autonomie dem Staate gegenüber; „auf
daß aber diese auch der Kirche zum wahren Heile ge-
reiche" : Hcranzichnng aller Kräfte, lebendige uud active
Theilnahme des Laicuthums an allen Angelegenheiten,
welche alle Glicdcr dcr großen Gemeinschaft intercssiren,
an dcn Augclcgcnhciten dcr Schule, dcr Volkscrziehung
und des für Schul- und Kirchcnzwccke bestimmten Ver
mögcns.

Bedeutungsvoller als alles dies erscheint dem unga
rischcn Organe aber die M e t h o d e , welche in Ungarn
zur Lösung dieser großen Frage eingeschlagen wurde.
Es handelt fich sich also hier nicht um eine jener hoch'
müthigcn Herausforderungen, die Staat und Kirche sich
zu beiderseitigem Schaden wiederholt zngcschlcndcrl. Hier
treten nicht zwei ebenbürtige Mächte einander gegenüber,
hier gibt es kcincn internationalen Krieg, keinen unbe-
rechtigten Kampf, aus welchem dcr Sicgcr als schonungs-
loser Vcrgcwaltigcr des Unterliegenden hervorgeht. Was
beide Theile anstreben, ist das Compromiß, ist die Per»
ständigung über die besten Mittel, wie dcr Kirche uube
schadet dcr unantastbaren Interessen dcr staatlichen Gc
scllschaft die volle Freiheit dcr Bewegung eingeräumt
werden könne, nnd wie die Interessen dcr Kirche dort.
wo sie jene des Staates berühren, mit jenen in har>
monischen Einklang zu bringen seien.

Die kirchlichen Verhältnisse diesseits der Lcitha
liegen allerdings nicht so einfach, wie in Ungarn, allein
wer möchte nicht dieses einträchtige Zusammenwirken von
Staat nnd Kirche anch auf das diesseitige Ufer verpflanzt
sehen? So gut die Geme inde frei ist in, freien
S t a a t e , ist es auch die Ki rche. D a n n bedarf
sie keiner V e r t r ä g e und es wird dcr Ausgleich zwi
scheu Staat nnd Kirche als der größte Fortschritt mis
ge is t igen ! Gebiete zu bezeichnen sein.

27. Sitzung des Ibgeoldnstenhanss.«,
am 2.'). September,

(Schluß.)
5 -4 lantet -
Die Fesselung der Strafe und UntersuchungSgefan>

gcneu als Disciplinarstrafc darf in Zukunft nnr bei
ciucm besonders widcrspänstigen, gcwallthätigcn oder an
deren nnfrcizendcn Benehmen fo wie wegen Versuches
oder Vorbereitung znr Flucht zeitweilig uud nie durch
längere Zeit, als das strengste Bedürfniß cs erfordert,
in Anwendung gebracht werden.

I n Anschnng der Vollzngsart dieser Fesselung bleibt
es bei dcn bcstchcudcu Vorschriften.

Abg. Dr. B e r g er: Als ich fern vom Hause die
wirklich glänzende Rede des Herrn Iustiziniuisters las,

P a r i s e r V l i e s e .

""5 tnpllmmtischr Corps am tjosr dcr Tuilcrirn.
(Schluß.)

Indem wir zn dcm eigentlichen diplomatischen Corps
^Ulcklchrcii, verdient zuerst der so zu nennende Präsi--
/ " t desselben, der päpstliche Nuntius. Prinz Flavins
>/„^l)igi-Albani, Erzbischof von Myra >» i>l,!'l«!,!l" cr-
s,^M zi, werden. Nach altem diplomatischen Branch
! M der Nnntius allen Gesandten voran. I n Paris
Nl^ ^ ^ ^ ^ ^ " Fällen, in welchen das diploma-
. Ichc Corps als Corporation auftritt, deren Sprecher

'">cr der Gesandte des Papstes ist. Es ist dies ein
dcr ^ . diplomatischer Usus, wie dcr, das; die Sprache
^„^lplomatic die französische ist. welcher Regel sich,
s i m " ^ gesagt, nnr ein Staat, dies ist England, nicht
r»^' . ^ugland schreibt seine Staalsdcpcschcu nnr in
"^cl'er Sprache.

^cr i ' '^ ^ ^ ^ ' ^ einen unbehaglichen Posten. Die
n„f '^uug zwischen Rom und dem Kaiser Napoleon
"nch?^'"'l)"l<cn, ist wahrlich keine Kleinigkeit, znmal
lichc '> ' ^ " a . dcr Franzosen ans Italien. Dcr päpst'
^ m , , / ' ! " ^ ^ ersteht es aber, so gnt es cbcn gcht, dcn
zli s ^ulichteite:' aus dcm Wcgc zu gchcu. Wenn cr̂
i ^ ' ^ ' M n hal, so hält er sich anf dcr Oberfläche. Wct̂ >
'Bpr".""'.^m'dinal, Antonclli in Rom über die zahme!
bei», ^ Gilles Vertreters in Paris, so ist man nach,

^n-ai l fh^ heg ersten Zornes doch zufrieden, daß'

dcr NuutinS den Mnnd nicht zu sehr aufgemacht hat,
und so hat sich allmälig ein Verhältniß gebildet, welches
schließlich zn allseitiger Zufriedenheit ansgcfallcn ist.
Die Dinge müssen nun einmal gcnommcn wcrdcn, wic
sic licgcn.

Dcm Nnutius folgen dem Range nach die eigent-
lichen Botschafter, welche nicht blos den Staat, sondern
auch die Person des Sonvcräns rcvräscntiren. Anßcr
Ocstcrrcich sind Rnßland, England, Preußen, Spnnicn
uud die Türkei dnrch Botschafter vertreten. Rußlands
Maudalar ist Barou Budbcrg, früher Gcsauotcr in Ber-
lin. Der große nordische Staat hat ein eigenes Unglück
darin, daß die Intrigue als die stele Begleiterin seiner
Diplomatie erscheint.' Kein Diplomat ist anf dem Feld
dcr Iutriguc in Paris so verschrien, als Baron Bnd-
berg. Anf dcr rnssischcu Botschaft hat daS Anzetteln
kein Ende. Bevor der Baiser Alerauocr nach Paris in
diesem Jahre kommen sollte, wnrdc Himmel nnd Hölle
in Bewegung gesetzt, dcm Ezarcn Volksovationcn zn bc-
rcilcu. ES wurden wcocr russische Ordeu, noch russi-
sches Geld gespart, uud man brachte in dcr That ctwas
zn Staude/was gerade 24 Stunden hielt. Nach wenig
Tagen war dcr Czar unpopulär, uud wenn man hcutc
die Franzosen fragt, so ärgern sie sich gcnng über dcn
Empfang, wachen sie dem Kaiser Alexander bereitet haben.

^m allcrcntgcgcnsetztcn Lichte, als Rußlands Vcrlrc-
tcr staud Lord Eowlcy, der cuglischc Botschafter. Eiuc
jahrelange Thätigkeit hatte dcu zwar ctwas lnanscrigcn,
abcr osfcncn Diplomaten bci Hofe und iu Paris beliebt
gemacht. , „ .

Lord Cowlcy ist von Paris abberufen und sein
Nachfolge«. Lord Lyons, früher Gesandter in Constan»
tinopcl,' ist noch mcht ciiMlroffcn. obwohl scinc Ankunft
stündlich erwartet wird. I m SoMmcr dieses Jahres

nahm Lord Cowlcy, dessen Bronzcstatnc anch in der Aus>
stcllung einen Platz gefunden hat, in einem zu Ehren
des Prinzen von Wales gegebenen glänzenden Balle vom
Hofe Abschied und es drückte sich auf demselben ein allgc
mcincs Bedauern aus. Als erster englischer Secrctär funairt
Herr Fane, wclchcr bci dem Londoner Eongreß das Pro-
tokoll sührle, cin Liebling von Lord Clarendon. Pren^cn
ist dnrch dcn Grafcu Goltz, frnhcrcu Gesandtcu bci dcr
Pforte vertreten. Sein Vorgänger war bekanntlich Graf
Bismarck. Man wird dcr allgemeinen Meinung bei-
pflichten müssen, daß Preußen mit sciner Vcttretuug am
hicsigcu Hofe zufncdeu ist und daS läßt sich annehmen,
daß dcr prcnßische Minister des Answärtigen in deni
hiesigen Botschafter einen speciellen Gesinnungsgenossen
in den innern und auswärtigen Fragen seiner Politik
hierher gesandt hat. Spaniens Vertreter ist Hcrr Mon
wclchcr nn Unbchaglichleit ,n seiner Stcllung mit seinen!
türkischen College» Djemcl Pascha und dem päpstlichen
Nnnlius wetteifert. Daö spanische und türkische Gou-
vcrnemcnl haben beide das Unglück, mehr zn schcmcn
als sic stud uud, wenn ihre Vertreter mit .höslicl,,eil
abgespeist werden ,̂ so sind sic zufrieden und mü sen si
zusr.edeu ze.u. Obwohl beide Regierungen, die sp u ich

^s ve'tret!! ^n " ^ lp mnatischc Personen ersten Ran^
gcs vclttctcn ynd so stehen ^c doch Ital ien nnd^ord.

wei7 n a 7 ^ D " ^ V " ' ' ^ ^'landten re rasenNrt .
3̂  er N . . ^ s . ^ ^ " ' c h e Gesandte ist bekanntlich

v u ^ b ? . ' ' " ^ ' " ' ^ " ^ ° ' " u schon seit e,»er Rcihc
de < ^ ' / " " ^ l . Obwohl junq an Jahren, ist
d Genannte wissenschaftlich wohl der gelehrteste Hcrr
lm ganzen diplomatischen Corps. Dcr Riltrr bcschäftinl
! ' ? ^ ' ' ! ^ Wit dcm Studium ncucrcr, nameullich oricuta
ll '^er Sprachen nnd vercinigl i „ seinem Hotel einen gros-cn
Kreis von 3p»'nä>qrleh,<cn t>l,n Foch. Dic Tp'.cMcr
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freute ich mich, daß dic humanitären Gedanken durch»
drangen und daß die menschcncntwürdigcndeu Ketten und
ihr Gerassel verschwinden sollen.

Trotzdem sind die Ketten beim Hauptthor hinaus-
geworfen nnd rückwärts bei dem Hinterthürchcn wieder
ins Gefängniß gebracht worden. Es gemahnt dies an
einen parodistischeu Ausspruch, der seinerzeit in Frank-
furt im Umlaufe war und der da besagte: die Todes»
strafe als Strafe ist zwar abgeschafft, aber als Maßregel
wird sie beibehalten. (Heiterkeit.) Wenn man die seiner»
zeit vom Justizminister für dic Anfhcbung der Ketten»
strafe vorgebrachten Argumente in sich anfgcnommcn hat,
so muß man zur Ueberzeugung kommeu, daß die Kette
als absolut gesundheitsschädlich, ja lebensgefährlich gilt.

Is t sie dies, dann darf mau sie weder im Haupt-
strafwege, noch im Disciftlinarstrafwcgc auferlegen, zumal
es das Eisen noch nicht dahin gebracht hat, selbst zu
unterscheiden, ob es im Straf- oder Disciplinarwegc
verwendet wird. (Heiterkeit.)

Man sollte meinen, daß daS 19. Jahrhundert, wcl»
ches doch so erfindungsreich ist, Mittel finden werde,
um den Trotz und Ungehorsam einzelner Sträflinge im
Zaume zu halteu, und sollte denn die Armee, für die
so große Summeu selbst jetzt noch aufgewendet werden,
für so wenige höchst störrigc Individuen in den Straf»
Häusern nicht die nothwendige Ucberwachuugsmannschaft
uns bieten können?

Auch die Tcxtirung des Gefctzes ist eine höchst un-
glückliche. Gegen wen sind die Gewaltthätigkeiten ge-
richtet, wer reizt auf? das alles kann man nicht in
diesem Paragraph lesen. Das Wort „aufreizen" spielt
in der modernen österreichischen Strafgcsctzgebuug über--
Haupt eine vcrhängnißvollc Rolle. Ich criiincrc an dic
zahllosen Paragraphs des bestehenden Strafgesetzes. NaS
reizt da nicht alles auf? Nehmen wir an, ein Straf«
ling beschwere sich bei dem StrafhauSdircctor über schlechte
Behandlung, das reizt den Director auf uud dieser gibt
ihm. statt Abhilfe zu schaffcu, die Kette nach 8 4. Auch
die Dauer der Strafe ist nicht normirt. DaS..strengste
Bedürfniß" ist kein Maß und eine Strafe ohne Maß
läßt cben maßlose Straft zu. Der Strafhausdirector
lann beispielsweise sagen, das Indiuionnm ist so wider»
spänstig, daß cS die Kette bis zum Tage vor seiner Eut-
lassuug uuuntcrbrochcu tragen muß. Die in dem § 4 >
nachgewiesenen Gebrechen können dnrch eine Abänderung
im Hause selbst nicht sofort beseitigt werden; ich stelle
deshalb den Antrag, den H 4 au den Ausschuß zurück-
zuweisen zur erneuerten Berathung. (Unterstützt.)

Abg. Dr. Z y b l i t i c w i c z ist b c d i n g t f ü r den
Antrag Bcrgcr.

Abg. Dr. R y g e r spricht dagegen.
Berichterstatter Dr. M ü h l f c l d : I n der vorlie-

genden Frage kommt alles darauf an, ob das HauS
sich der Meinung hingibt, man reiche felbst bei dem
höchsten Grade der Widerspenstigkeit oder bei Fluchtucr»
suchen ohne Fesselung aus. Entweder möge das Hans
jeuer Meinung beipflichten, die Fesselung sei zu entbeh-
ren, oder das Haus pflichte der Ausicht der Regierung
bei, daß man genöthigt ist, denn doch für die äußersten
Fälle von ihr Gebrauch ;u machen. M i r scheint es
nicht gerathen, daß der tz 4 noch einmal dem Ausschüsse
zur Berichterstattung zugewiesen wcrdc. tz 4 stehe oder falle,
er empfange sein Schicksal durch den Beschluß des Hauses.

Bei der Abstimmung wird der Antrag dcs Dr.
Aerger auf Zurückweisung des § 4 an den Ausschuß

schungen haben den Ritter aber nicht nntanglich für sein
Amt gemacht und noch sind selbst seine Feinde darin
einig, daß Ratazzi cincn großen Fehler begehen würde,
wenn er den Einflüstcrnngcn von Madame Rattazzi,
bekanntlich ciucr Buonaparte, folgend, den Ritter abbe»
rnfen würde. Es ist bekannt daß der Conflict zwischen
Italien nnd Frankreich, die Legion von AntibeS betref-
fend , Herrn Nigra beinahe den Postcu gekostet hätte.
Die Sache ist aber jetzt beigelegt und der Ritter seinen
vielen Freunden in Paris erhalten. Nurd-Amerila's Gc»
sandtcr ist General D ix , seit dem December vorige«
Jahres erst in Paris, ein besonderer Freund des Prä«
sidenten Johnson. Der General hat sich für die lnrzc
Zeit seiner hiesigen Wirksamkeit schr beliebt gemacht.

Die etwas kleinere Republik, die Schweiz, ist durch
Herrn Dr. Kern. cincu speciell dem Kaiser uahc stchcu'
den Diplomaten, vertreten. Man kennt die besondere
Vorliebe des Kaisers für die Schweiz. I h r Reprüscn»
tant ist ein alter, langjähriger Bekannter Napoleons l l l .
und es ist natürlich, daß es mehr als ein Moment gc»
geben hat und geben wird, in welchem der alte Bekannte
dcsser seinen Platz ausfüllt als der Gcsaudtc. Helvetia
wird wohl daran thnn, in diesem Verhältniß keine Aendc<
rung eintreten zn lassen. AnS der Rcihc der übrigen
Gesandten lassen sich füglich nur die Namen angeben,
da ihre Thätigkeit tcinc besondere hervortretende ist.
Schweden ist dnrch Baron Adelswärdt, Dänemark durch
Graf Moltkc (beim Kaiser sehr beliebt, auch Inhaber
des OroßkrcnzcS der Ehrenlegion), Baiern durch Baron
Pcrglcr von Perglas <se,t Jänner 1867), Württemberg
durch Baron Wächter, Belgien durch Baron Beycus
Holland dnrch Herrn v. Lightcnveldt, Sachsen durch
Graf Secbach (eine schr beliebte Persönlichkeit) vertreten

P. Wentzel.

, abgelehnt uud § 4 in der vom Ausschüsse vorgeschla-
genen Fassung angenommen.
! 8 5 lautet:
, Dein Gerichtshöfe jeder Instanz wird in Fällen,
!für welche in dem Gesetze die Todesstrafe angedroht ist,
^das Befuguiß eingeräumt, nach Berücksichtigung aller
! Umstünde anstatt der Todesstrafe auf lebenslange oder
eine zeitliche schwere Kcrkerstrafc in der Dancr von mehr
als 10 Jahren zu erkennen.

Berichterstatter Dr. v. M ü h l f e l d legt die Gründe
des Ausschußantrages dar. Nenn die Todesstrafe schon
nicht aus dem Strafgesetzbuch ferugchaltcn ist uud auch

! für die Zukuuft uicht ferngehalten werden soll, so läßt sich
doch auch nicht leugnen, daß dieser Strafe der tadcluswcrthe
Charakter einer absoluten Strafe anklebt, das heißt einer
Strafe, beider der Richter in die Lage gebracht ist, trotz des

! größeren oder geringeren Verschuldens, das sich bei jedem
Straffälligen findet, und hätte er auch sich eines todeswür-
digen Verbrechens schuldig gemacht, nicht oaS Maß der
Schuld beachten zu töuncu, sundern daß er für alle
solche Fälle eine und dieselbe Strafe aussprcchcn muß.
Eine nothwendige Folge einer solchen absoluten Strafe
besteht dariu. daß der Richter cincu Theil seiner Auf»
gabc gar nicht erfüllen kann, nämlich den Grad deS
Verschuldens zu erwäge» und zu würdigen. Wie wurde
diesem Uebelstande bisher abgeholfen? Durch nichts
anderes, als daß man dasjenige, was richterliche Auf-
gabe ist, dcm Gebiete der Gnade zuwies, ein Vorgang,
den man gewiß nicht als einen richtigen wird bezeichnen
können, da die Gnade erst dort sich zu entfalten hat,
wo das Recht aufgehört. Der Ausschuß hat aber ins-
bcsondere dem Gerichtshöfe erster Iuslanz dieses Recht
einräumen wollen, weil gerade dieser durch das Princip
der Unmittelbarkeit am meisten in die Lage gesetzt ist,
den Grad der Schuld bestimmen zu können.

Sc. Excellenz Iustizministcr Ritter v. Hye spricht
sich gegen den Ausschußantrag zunächst vom Standpunkte
des durch denselben geschmälerten, ja, offen gesagt, auf
Null reducirtcu B e g n a d i g u n g s r e c h t e s des Mon-
archen ans nnd fährt dann fort: Ich bemerke aber, daß
zweitens der Vorschlag des Ausschusses um so eigenthüm-
licher sich darstclleu wird, wenn Sie erwägen, daß der-
selbe auf Umwcgeu dasjenige wieder hereinzubringen be-
müht ist, waS daS hohe HauS jüugsthiu durch Beschluß
sogar für die künftige Strafgcsetzgcbnug angenommen hat
^Rufc rechts: Schr wahr!), daß mau nämlich die Todes'
strafe für das Verbrechen des Mordes uud, wie ich
nicht nachdrücklich und oft genug wiederholen kann, nur
deS mit ruhiger Ueberlegung ausgeführten Mordes und
der Angriffe auf die Persou des itaiscrö, aber ja nicht
auf die politischeu Verbrechcu beibehalten solle.

ES dürfte wohl kcincm Zweifel uutcrlicgcu, daß,
wenu man einem jeden Gerichtshöfe, auch dein der ersten
Instanz, also einem Gerichtshöfe, der aus fünf Indivi-
ducn, häufig sogar darunter ein oder zwei Adjuucteu,
zusammengesetzt ist, das Recht gibt, die Todesstrafe im
Rechtswege nachzusehen, daß dann, sage ich, die Todes«
strafe in dcm Gesetze kaum mehr als existent angesehen
werden kann. weil hier, wie ich mir ebenfalls noch vor-
behalte, nachzuweisen, nicht blos die concreteu Milde-
rungsumstänoe des Falles, sondern gewiß anch die sub'
jcctivc Auffassung eines Jeden, der bei einem solchen
Gerichtshöfe zn juoicireu hat, die er überhaupt über die
Rcchtmäßigkcit und Rüthlichkeit der Todesstrafe aus lc»
gislatorischcm Standpunkte hat, zurückwirken wird anch
auf sein Urtheil, ob er sie in besondere» ciuzclucn Fällen
nachsehen wird oder nicht.

Der Herr Iustizministcr hebt sohiu den Wider»
spruch hervor, der sich zwischen dcm Strafgesetze nnd
der vorliegenden Novelle ergeben müsse, indem einerseits
der Gerichtshof nicht berechtigt ist, uicht einmal bei einem
Z bis 4 f l . werthen Gcgeustaudc dic Strafe des Verfalls
nachzusehen, andererseits aber berechtigt sein soll, die
Todesstrafe nachznschen!

Zur prak t ischen Lösung der Frage übergehend,
indem es offenbar der Grundgedanke des Ausschusses ist,
daß die Todesstrafe wcuigstcns in kcincm einzelnen Falle
zur Anwendung und znr Vollzichnug gebracht wcrdcu
soll, in welchem überwiegende Milderuugsumständc jcdcr»
mann sagcn, daß hier die Todesstrafe zu hart wärc,
wcist dcr Hcrr Instizmiuistcr auf das laudcsfürstlichc
Begnadigungrccht hin, wclchcs in allen Fällen, wo nnr
entfernt dcr leiseste Anhaltspuntt zur 'Nachsicht vorhanden
ist, auf die angemessenste Weise gcübt wird. B is zum
Jahre 1848 seien mehr als Zweidrittcl der Todesurthcilc
nachgesehen worden.

I n den Jahren von 185.') vom Augenblicke der
Einführnng des jetzigen Strafgesetzes bis zum Schlüsse
dcS Jahres I860 im Gcsammtstaate Oesterreich - bis
zum Jahre 180(1 die ungarischen Läudcr eingerechnet -
seien im ordentlichen Verfahren — den» was die Kriegs-
gerichte uud die Staudgerichte thuu, cutzicht sich aller
statistische» Zähluug — 8Z8 Todcsnrthcilc gefällt wor-
den, uud vo» diese» wurdeu uicht weniger als 7l)4 im
Wege dcr kaiserlichen Gnade nachgesehen und nur 132
vollzöge«. Unter diesen 1Z2 befanden sich fast durch-
wegs nur Mörder, Mörder, die den Mord mit ruhiger,
lauge geschehener Ucberlcgung, und regelmäßig auf die
verruchteste Weise uud zu gleicher Zeit mit Raub vcr»
bunden, ausgeführt habcu.

Gerade für jeue Fällc, für welche die Todesstrafe
am meisten angegriffen wnrdc, für daS, waS mau hellt»

zutage räuberischen Todtschlag nnd was man culpose
Tödtuug bei Braudstiftuug uud gcmciugcfährlichcr Be-
schädigung fremden Eigcuthnms nennt, kam sie in dieser
ganzen Zcit nie in Ausführuug: für das Vcrbrcchcu ocö
Hochoerrathes wnrdeu in dcr laugen Dancr von nahezu
7 Iahrzehcntcn, von 1804 bis heutigen Tags, nur .",
Todesurtheile in der ganzen österreichischen Monarchie
im ordentlichen Verfahren ausgeführt.

Dcr Iustizministcr führt ferner ans, daß durä,
Annahme des Ansschußautrages den zum Tode Verm
theilten kein Dienst erwiesen werde. Bisher wnrdc rcgcl
mäßig, wcuu der Oberste Gerichtshof oder selbst dic
uutcrcu Iustanzcn Mildcruugsgründc fanden, rcgclmiM
auch am Throne der AcgnadiguugSantrag gestellt nud
war gewiß, erhört zu wcrdcu.

Wie anders wird die Stellung scin, wenn dcr
Richter auf eigenes Gewissen uud cigcue Verantwortlich'
keit darüber richten soll, ob die Todesstrafe nachzusehen,
wcun er diese Verautwortuug auf fein cigcucs Votum
cndgiltig zu nehmen hat! I n welch' üblc Lagc wird
dcr Justizmiuistcr uud wird zuletzt die Guadc dcr Krcmc
gesetzt werdcu, weun einzelne Fülle vorkommen werden,
wo die Richter sagen werden: wir wagen eS nicht. hic>
die Nachsicht dcr Todesstrafe auszusp'rcchcu, weil die
Gründe dazu maugclu; wir können es nur dcr Gna^
des Thrones überlassen; — wenn diese also schon au<^
gesprochen haben, daß tcinc bcrücksichtigungswürdigcn
Grüudc vorhanden sind, die Gnade dcr Krone eintrete,!
zn lassen.

Dazu komme dic wichtige Betrachtung, daß doch
wahrhaftig dic Einheit des praktischen Rcchtcs gerade
in Oesterreich von viel höherer politischer Bedeutung
als iu irgend cincm anderen Vandc ist. Wcun der ^ l'
des Ansschußantragcs durchgeht, so wcrdc man in Be
ziehuug auf den wichtigsten Theil dcr Strafrcchtsftsicg/
die größte Difformität haben: in dcm ciucn Landc wc>-
den LandeSgcrichte oder Krcisgerichtc oder Oberlands
gerichtc sich zu ciucr gewissen milden Praxis herbcilassci!.
in dem anderen zn einer strengen, wobei vielfach aum
politische, auch nationale Betrachtungen uud Motive mü
iu Erwüguug gezogen werdcu.

Wclchcr Eindruck auf das RcchtSbcwnßlsein dc5
Volkes müssc herbeigeführt wcrdeu, wenn wir ciue uud
dieselbe Haudlungsweisc in dcm cincu Kroulaudc mil
dem Todesurthcile, nud zwar vou den Uulcrgcrichkn
uach der VorauSsctzuug rechtskräftig erkannt, abcr in
dcm anderen mit Nachsicht dcr Todesstrafe ausgestattet
finden.

Schließlich sagt dcr Hcrr Justizmiuistcr, cr, person
lich als verantwortlicher Rathgcbcr dcr Krone, würdc
es niemals wagen, dcr Krone den Rath zn geben, diescu
§ 5 , wie cr hier vorliegt, zn santtionircn, nud fährl
sohin fort: Ich spreche es offen anS. weil ich cS licbc,
Farbe zn bckcunen, nicht nur darum, weil, wie schon
erwähnt, cr an das wichtigste Kronrccht, wclcheS bcsou-
dcrs in dcr constitntioncllcn Monarchie uuangctastct
bleiben soll, an das herrlichste Kronrccht, an dasjenige
Majcstätsrccht, in dessen Ausübung dcr Monarch mir
Gutes, nie Schlimmes thnn kann, tastet «ud dcr M i
nistcr der Krone nicht anf das Rücksicht zu nehmen hat,
was vielleicht im Augenblick die herrschende TagcSmei-
nuug fordert, sondern auf Dasjenige. waS nach scincr
Ueberzeugung von dcm wahren Wohlc dcs Volkes dicli'l
und als mit den Rechten dcr Krouc verträglich crschcint.
Jedenfalls würde abcr dic Auuahmc dicscs Paragraph^
Wochc», Monate lang, vielleicht «och läugcr dic Hustaudc'
briuguug dicscs Gcsctzcö hiuausschicbcii. Nabcn wir,
hochverehrte Herren, dazn Ursache? Bedenken Sie, daß
durch dieses Gcsctz die Schmach der Prügelstrafe, dic
Inhumauität, odcr um es richtiger zu sagcu, die Uugc<
rcchtigkcit und Herzlosigkeit der Kerlcrstrafc, die Hn'rtt
dcr ledenSwicrigcn, nachthciligcu Ehrcnfolgcn auf "jcdc"
Verbrechen, die Feststellung von Folgen überhaupt a"f
gewisse nicht entehrende Verbrechen uud Vcrgchcu bcsci-
tigt wcrdcu, daß cudlich durch diese Novelle, wie wir
hcutc noch höicn wcrdcu, der schwärzeste Flcck dcr östcr
rcichischen Justizgcsctzgcbuuy für immcr ausgetilgt ww
den soll.

Ich bezeichne cS uämlich als den schwarzcslcu Flcck,
daß wir, uud ich muß lcidcr beifügen, daß nnr dicsfallö
ziemlich isolirt in Europa stchcu, daß wir uoch iimiM'
Demjenigen, dcr wcgcn Unzulänglichkeit dcr Bcwcisc
freigesprochen wird, lebenslängliche nachthciligc Folgc"
aufcrlcgcn, d, h. daß in nnscrcr Gesetzgebung uoch immcr
festgestellt crschciut, über einen Menschen, dcm wir leine
Schuld nachzuwciscu vermögen, eine Strafe zn verhänge",
daß in diesem Gesetze noch immcr daS Momcut stthl,
daß cin Mann, dcr dnrch eine unglückselige Verkettung
vou äußeren Umständen, vielleicht gänzlich schuldlos
cincs Verbrechens odcr VcrgchcnS blos verdächtigt wird,
daß dieser Zeitlebens gcbrandmarkt wcrdcu soll und f^
daS Unglück, daß er dic Verkettung dicscr Umstä''^
mcht abwenden kann, auch noch vou Staatswegcu "M
strafe erleidet.

Hohes Haus! Jcdcr Mouat, jcde Wochc, ja jcd"'
Tag, um welchen früher wir diese Ucbclständc unscm
Ocsctzgcbnug bcscitigcn, ist ein Gewinn für dic Gcscl'
schaft. cin Gewinn für dic Gerechtigkeit. Jcdcr MolM,
jede Woche, jcdcr Tag, dcn wir dics fernhalten, ist oayc
anch eine Süudc gcgcn die Justiz, eine Sünde lM
unsere Mitbürger. Wollen wir dahcr, indcui wir etwa
anstreben, was vielleicht mnuchen von Ihneu als n
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»esscr erscheint, wollen wir über das noch Bessere das >
vahrhaftiz Gute, welches wir hier anstreben, nicht ans
)en Angen verlieren nnd wollen wir nicht durch die
Annahme dieses Paragraphs auf Wochen oder Monate,
vielleicht ans noch längere Zeit hinans die Annahme des
Lanzen Gesetzes verzögern. (Bravo rechts.)

Abg. Dr. N y g e r.- Ich glanbc, wenn das Gericht
sin- würdig genng craä)tet wird, Richtcrsprüchc zn fällen,
dic üdcr Menschcnschnld oder Unschuld, über Lebcn nnd
^od entscheiden, daß diesem Gerichtshöfe anch die Wür-
bigung der Mildernngsgründc nnd die Würdigung, ob
>>n solcher Fall eintreten könne, das; die vom Gesetze
^rhiingtc Todesstrafe nicht zur Anwcndnng komme, mit
voller Vcrnhignng überlassen werden taun.

Es war ein bedenkliches Argnmcnt, das der Herr
Iuslizmn.istcr vorbrachte, dieses Gesetz könnte bei An-
nahme des § 'i nicht sanctionirt werden. (Zustimmung.)
Ich glaube, cS mag ein triftiges Argnment gewesen sein,
welches jeder Abgeordnete im stillen Hintergründe selbst
zu erwägen hat, daß mau aber vor das HauS der Ab-
geordneten mit diesem Argnmcntc tritt, halte ich für
""gerechtfertigt. (Zustimmung.)

Wenn ich nm der Sache willen das Wort ergreife,
'st es nm es zn rechtfertigen, daß ich gegen § 5) stimmen
werde, aber ans anderen Gründen.

Es ist Sache der Legislative, und ich schließe hicbei
d>c Krone nicht anS, Gesetze zu geben.

Ich will eine Gesetzgebung aufrecht erhalten, welche
niemandem das Rccht einräumt, gegen decrctirtc, vom
Kniscr sanctionirtc Gesetze zn handeln. Ich will nicht,
baß die richterliche Gewalt corrumpirt werde, das; man
"»in über sic eine neue Gewalt stelle.

Das ist das Mot iv , warnm ich anf Verwerfung
du §ß 5 und '.) antragen werde. (Einzelne BravoS.)

Se. Excellenz Instizministcr Ritter v. H y c: Wenn
uh dcn Ausdruck in der Art gcwählt haben sollte, daß
'lh mit der Nichtsanction der 5lronc, wie gesagt wnrdc,
A'droht habe. so hätte ich einen unpassenden. mir nicht
gehenden Ansdrnck gewählt. Ich glaube aber auch
b>cs nicht gcthan zu haben. Ich lcinciltc, daß ich für
^line Person niemals es anf meine Verantwortung
''chmcu könne, einen folchcn Paragraph der Sanction
bsr 5tronc z:: empfehlen, nnd bcincrtte, daß jedenfalls
dieses eine Hin» uud Herschicbnng des GcsctzcntwnrfcS
und sei es anch nnr gegenüber dem anderen Hanse, daö
^) aus Zartgefühl nicht einmal erwähnen dnrftc, herbei»
sichren würde. Dies ist die Ursache meiner großen Be-
wegtheit, die ich gern zugestehe, und dies anßcrdcm uoch
n»S dem Gruudc, wenn ich die Gefahr sehe, daß dnrch
^e Annahme eines solchen Paragraphs, und sei es anch
!>>r Monate, die ganze Strafnovcllc in Frage gestellt wird.

Wer die Gelegenheit hatte, zn sehen, zn welchen
folgen die Prügelstrafe, insbcsondcrs aber die Ketten-
A'nfe f i ihr l , wer da weiß, wclchc Bitten täglich um
"^Habilitation vorkommeu, der muß wahrhaftig von der
M t c n inneren Bewegtheit ergriffen sein, wenn er dcnlt,
" ^ wichtige Lebensfragen in dicfer Beziehung in Frage
llestclll bleiben, weil etwas vom Anöschnsfc inS Gesetz
^"eingetragen wurde, dessen Annahme überhaupt und
"̂ besondere in kurzer Zeit ich für höchst problematisch
Neunen mnß.
^ Daß ich mir anmaßen wollte, anf das Hans eine
^cssivn zn üben und mit der Nichtsanction der Krone
A drohen, fiel mir nicht ein. Ich hätte anch leine
^Wchtlgnng hiczn, weiß anch nicht, wie die Krone
^eriikcr denkt, und kann in einem conslitntioncllcn Staate
1 ^ von dcm reden, was ich in meiner durch ihre eigenen
^setzc begrenzten Verantwortlichkeit dcm Throne rathen
^ nicht rathen kann.
^ Abg. S t u r m : Ich vermag in dem vorliegenden
. ^NMphc cinc Beeinträchtigung dcS Bcgnadignngs<
^htcs der Krone uicht zu fiudcu, Das Recht der 5tronc

.,̂ 'l>t nnbcrnhrt. So wie das Rccht dcr Gnade anch in
! ^ schließt das Rccht, die Strafe herabzusetzen, so um-
^ auch das richterliche Recht dasselbe Recht iu sich,
^ doch (ullidirt dies nicht mit dcm Rechte der Krone,

as Gesetz soll hier jcuc Stelle ausfüllcu, wo bisher
^ 's^ 'm Thcil die kaiserliche Gnade gewaltet. Dasselbe
^ ? l steht anch dcm Richter in Preußen nnd Frank«

") zu.
Hx, Sc. Exc. Instizministcr Ritter von H y c : Der
^ Uvcis auf die Gesetzgebung in Franlrcich war vielleicht
dim ^ allerwenigsten glückliche. Dicö Recht der Bcgna-
t^lua, steht nicht dein französischen Richter, sondern der
^.Mschcn Jury zn. Nach dem Gcsctzc vom 28. April
dia l ^^- ^'^ ^ " ^ ^"^ ^ ^ ^ ' ' ^ ' " " ^" '^u' t ans schnl-
dcn s ^')^^u „schuldig, aber mit mildernden Umstän-
so g le i te t " . Macht einmal die I n r y diesen Beisatz,
clin,,? ^ ' ^'lhtcr nicht mehr das Recht, die Todesstrafe
"icht ^ " ' ^ ^ ^ c hievon ist die: so oft die I n r y
Sch ^ uldcrnngsgrnndc findet, sondern Zweifel an der
diese,, ^ ""^ Bedenken trägt, die Todesstrafe ans
lasse,, ^ ^ ' "^" Grunde in Ansführnng bringen zn
!tiind/ !." ^'^ärt sie „schnldig nntcr mildernden Um-
^ordfitt ^ ^ ^ " ^ ^ ^' Franlrcich Hunderte von ^Ilanb-
^Urdcn ' ^ ^ ^ ^ ° '̂̂  ^^ vcrrnchtcstc Weise ansgcsührt
sehe,, ' "̂̂ u der I n r y mit diesem Beisätze begleitet gc-
Das'l ' ' ,^ '?"mit " ' ^^ die Todesstrafe ausgeführt werde.
^UHm,I uisbcfondcrc dort ein, wenn sich in der In ry
^gc E ^"' "lbolition dcr Todesstrafe vorfinden. Ich
then ^ - . ^ ' " " " c Herren, ob man dicö allein von sol-^

^"'lllleu abhängig machen will.

Abg. S t u r m stellt cocntncll, um allen Bedenken
zu begegnen, für dcn Fall, als dcr Ausschußautrag uicht,
angenommen werden sollte, dcn Antrag, es möge im
tz 5 an Stelle dcr Worte „nach Berücksichtigung aller
Umstände" gesetzt werden: „bei V o r h a n d e n s e i n
w ich t igc r M i l d c r u n g s g r ü u d c".

Berichterstatter Dr . v. M ü h l f c l d verwahrt sich
gcgcu dcn Vorwurf, dcr Ausschuß suche auf Umwegen
die Aufhebung dcr Todesstrafe herbeizuführen nnd erklärt,
daß diese Bcstimmnng wie sic vorliegt, gerade in die
Novelle hincingchörc, weil die Erlassung eines ncncn
Strafrcchtes lange Zeit für sich in Anspruch nehmen
werde. Die Anrnfnng dcr Opportunität fährt Reducr
fort, ist uicht geeignet, gegen ^ 5 jcmauden zn bestim-
men. Es hängt dies allerdings von dcm Charakter uud
dem Gemüthe ab; die Natur des Eiucu mag durch derlei
Bemerkungen sich gewinnen lassen, die Natnr des ande-
ren spricht dagegen.

Allein —- das ist mcinc Meinung - wcnn cin
maßgebender Eiuftuß anf uns dcr Vorstellung einge-
räumt wird, ob wir mit dem, was wir beschließen, durch-
driugcn, sei es bei dcm audcrcu Factor dcr Gcsctzgcbuug,
sei cS bei der Krouc selbst, daß wir daun praktisch das-
jcuigc an dcn Tag legen, was im Gcsctzc hätte anders
verfügt sein follcn, daß nus nämlich keine Initiative,
weder in: Ganzen, noch Einzelnen znständc, sondern nnr
die Approbation oder die Ablehnung. So lauge uus
c>bcr dic Initiative zuslcht, so lange habcn wir nach
nnscrcr Ucbcrzcngung von Rccht nnd Wahrheit zu cut-
scheiden, mag es dauu genehmigt werden oder nicht, mögen
die Hindernisse, die dcm entgegenstehen, sich auf dieser
oder jcncr Seite zeigen. Und wcnn Sie mit dcm, was
Sie vorschlage», nicht durchdringcn, so bcrnhigcn Sic
sich damit, daß Sie in dcr Opposition stehen, welche
wenigstens die Hoffnung hat, daß in fpätcrer Zeit Wahr-
heit und Recht dnrchdringc::. (Beifall.)

Bei dcr hierauf erfolgten Abslimmnng wird dcr
Ausschußantrag mit 48 gegen 75i Stimmen abgelehnt
(für denselben stimmt die Linke und eiu Theil des liu«
tcu Ecutrums), dcr Autrag deS Dr. Sturm mit 70
gegen 47 Stimmen angenommen.

tz 6 wird ohne Dcbattc angenommen.
Derselbe lautet.-
8 l'. I n Zutuuft soll tcinc strafgcrichtliche Vcrur.

thcilnng nichr dcn Verlust odcr cinc Beschränkung der
bürgerlichen Handlnngssähigkcit des Vcrnrthciltcn nach
sich ziehen, uud es werden demnach die im tz 27, Iü, !>
des Strafgesetzes vom 27. Ma i 1652, R. G. B l . Nr. 117,
enthaltene Anordnung, so wie die hierauf bezüglichen
Bestimmungen dcö allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
<M lN, -''74 und 808) uud dcS EhcgcsctzcS für Katho-
liken vom 8. October 185«, R. G. B l . Nr. 185, § 12
des I. Anhanges hicmit außer Kraft gesetzt.

Die §ß N,N, 254 und 281 dcs a. b. G. Ä . wcr<
dcn dahin abgeändert, daß übcr dic Fragc, ob eine straf'
rechtliche Vcrnrthcilnng für dcn Vcrurlhciltcn dcn Vcr-
lnst von Vormnndschaftcu und gerichtlichen Euratclcu
und dessen Untanglichkcit zur Ucbcrnahuie cincs dieser
Aemter nach sich zn ziehen habe, das Vormnndschafts-
odcr Enratclsgcricht in jcdcin einzelnen Falle nach seinem
Ermessen zn entscheiden habcn soll.

Zu tz 7 lautend:
Vom Tage dcr Kundmachuug dicscS Gcsctzcö au

sollcu fcrucr dicjeuigcu nachthciligcn Folgen, wclchc ver-
mögc dcs Strafgesetzes vom 27. Mai 185)2, R. G. Ä l .
Nr. 117, odcr kraft andcrcr gesetzlicher Vorschriften noch
anßcr dcr Haupt- uud dcn Ncbcnstrafcn und außcr dcm
durch das Prcßgcfctz vom 17. Dcccmbcr 1802, R. G. B l .
von Jahre 1803 N'r. 0, festgesetzten Eantionsvcrsallc mit
strafrechtlichen Erkcnntnissm vcrbuudcu fiud, nnr mchr
bci Vcrnrthcilnng zu cincr Strafe wcgcn cines Vcrbrc-

! chcns odcr wcgcn dcr Ucbcrlrctungcu dcs Dicbstahls, dcr
Vcrnnlrcnnng, dcr Thcilnchmnng an denselben uud dcS
Betruges <M <l00, 401, 403 und 404 dcs St . G.)
eintreten.

Anch in diesen Fällen habcn die erwähnten Folgen
bci Vcrbrcchcn, wcnn dcr Schuldige zu cincr wcniastcus
fünfjährigen iicrkcrslrafc vcrnrthcilt wnrdc, nur uoch
durch zchu, außerdem aber noch dnrch fünf Jahre nnd
bci dcn oben bezeichneten Ucbcrtrctungcu uoch durch drei
Jahre nach dcm Ende dcr Strafe fortzudauern.

Es werden dahcr allc Gcsctzc und Vcrordnnng.cn,
vermöge welcher derlei uachtheiligc Folgcu bisher lebens-
länglich zn dancrn halten odcr auch mit Vcrurthciluugcu
wcgcn anderer als dcr hicr aufgezahlten strafbaren Hand-
lnngcn odcr fclbst mit solchen Urtheilen, (5rtcnntnisscn
odcr Beschlüssen übcr cin Strafverfahren vcrluüftft warcu,
wodurch dcr Beschuldigte nicht für völlig fchuldloö, abcr
allch nicht für schuldig erklärt wordcu ist, hicmit außcr

! Kraft gesetzt,
! stellt Abg. H a i l l c r folgcudc Abändcrnugsanträgc:
DaS hohe ftans wollc beschließen: 1. Von dcm Tage

l der Kundmachung dicscS Gcsctzcö sollen dic durch die
> bcstchcndcu Gcsctzc mit strafrcchlllchcu Erkcuutnisscn vcr-
' linndcncn nachlhciligcn Folgen bci dcr Vcrurthciluug zn
^ cincr Strafe wcgcn Vcrbrcchcn, die nicht anf cincr ver-
!ächtlichcn Tricbfcdcr bcrnhcn odcr keinen entehrenden
Eharaktcr habcn, nicht inchr eintreten.

2. Der § 7 werde zur Aufuahme dieses Gruud-
satzcs in dcnsclbcn in dcr entsprechenden Formulirnng

^ an dcn Ausschnß zurückgewiesen.

Der Antragsteller begründet diesen Antrag mit dem
Hinweise darauf, daß es ohnedies nnr die Ockonomic
dcs Gesetzes gewesen sei, welche dcn Ansschnsi hinderte,
diese Bestimmung ansznnchmei:.

Allein mit dcr Einführnng desjenigen, was das
Recht fordert, soll man tcincn Augenblick warten. Es
solle dahcr heute schon ausgesprochen werden, daß die
Folgen einer strafgerichtlichcn Vcrurtheilnng bci jenen
Verbrechen wcgznfallcn habcn, die nicht auf cincr ver-
ächtlichen Tricbfcdcr bcrnhcn. (Dicfcr Antrag wird hin
länglich unterstützt.)

Abg. M c n d c stellt zu Alinea 3 dcs i; 7 folgen-
den Zusahantrag: Es solle nach den Worten „aber auch
nicht für schuldig erklärt worden ist," gesetzt werden:
..beziehungsweise vom Verfahren wcgcn Mangels zuläng-
licher Beweise abgelassen worden ist," und begründet die
sen Antrag mit Hinweis auf die kaiserliche Verordnung
vom 3. Ma i 185i8, wclchc dic Fassung cincs Ablassnngs-
beschlusscs wcgcn Mangels an Beweisen eingeführt habe.
lWird unterstützt.)

Berichterstatter Dr. u. M ü h l f c l b tritt dem An-
trage des Abg. Zaillner entgegen. Bei dem Bestände
nnscrcs gegenwärtigen Strafgesetzes fehle nämlich dem
Richter jcdcr Maßstab, wclchc Handlung einc entehrende,
wclchc cine nicht entehrende sci. Es fehlt dahcr auch
jedes Kriterinm für dcn Nichter, welche Folgen mit einem
strafgcrichtlichcn Erkenntnisse einzutreten habcn. und es
würde dahcr rcincS Ermrsscn des Richters hier cntschc^
den mnsscn. Dies könnc nicht angehen und man müsse
dahcr dic Vcrwirllichuug dcs gestellten Autragcs auf jenen
Zeitpunkt verschieben, wo das ncuc Strafgcfctz ins Leben
trete, welches gcnan bestimmt, welche Handlung cinc
cntchrendc sci oder nicht. M i t dcm Antrag drs Abss.
Mcnde ist Berichterstatter einverstanden.

Bei der hieranf erfolgten Abstimmung wird der
Antrag dcs Abg. Zaillncr mit großer Majorität ange-
nommcn.

Abg. Dr. R y g c r stellt dcn Antrag auf Schluß
dcr Sitzuug. Derselbe wird angcnommcn nnd über Bor^
schlag dcs Präsidenten die nächste Sitzung für Donners
tag 20. bestimmt.

Schluß dcr Sitzung 2 Uhr 15) Minuten.

Ausland.
Florenz . 23. September. (Besch lagnahme.

- V e r h a f t u n g e n . R o m.) Die heutigen Iour-
ualc berichten, daß anf dcm hicrortigcn Bahnhöfe einige
nach Perngia dirigirtc Kisten, bcilänfig 300 Gewehre
enthaltend, mit Beschlag belegt worden sind. — Ein
Telegramm des „Eorricrc italinno" aus Narni meldet dic
Vcrhaftnng von ungefähr hundert Pcrsoncn dnrch die
päpstliche Polizei. — Die „Opinionc" berichtet die in
verflossener Nacht erfolgte Verhaftung einiger Personen
in Florenz. Dasselbe Blatt sngt weiter, daß, laut brief»
tichcr Nachricht ans Rom, allc Officicrc dcr Legion von
Antibcs am 21. d. ihrc Demission gegeben hätten. -
Dic päpstliche Regierung führt fort, Truppen in Rom
zu conccnlrircn. - Die „ I ta l ic " meldet, dcr Kriegs,
minister habe dcn Militär-Divisionen Bcfchl ertheilt,
Trnppcn an die päpstlichen Grenzen zn entsenden.

P a r i s , 23. Sept. ( S chn c i d cr S Nc dc. — D i e
, . P a t r i c" ü b c r B i ö m a r ck.) Der ..Abcnd-Monitcur"
bringt dic Ncdc dcs Präsidenten Schneider anläßlich dcr
Einweihung dcr Eisenbahn-Linie Ehagny-Ncvcrs. Die
Rede sagt: So ist es, daß Frankreich stolz ist auf
fcinc Größe und auf sciuc Macht vertraut. Auf leine
Natiou eifersüchtig, hegt cs keinen Erobcrungsgcist
abcr unvorsichtig wäre Derjenige, dcr cs wagen würde'
darau zu denken, nicht auf fcinc Sicherheit, sondern nur
auf die gerechte Empfindlichkeit seiner nationalen Ehre
cincn Angriff zn machen. Die „Patrie" in Acantwor.
tung dcS Tadels dcr rcscrvirten Haltuuy dcr Patric"
uud dcS „Eonstitutionncl" gcgcnübcr dem Rundschreiben
Bismarck's seitens dcr französischen Blätter, schließt ihre
Bcmcrlnngen dahin, daß die Regierungen, welche in B >
zichungcn zn Frankreich stehen, wohl wissen, was rs mit
dcr angeblichen Schwäche uud dcm angeblichen Fehlen
jedweden Selbstbewußtseins, wovon die Sprache ist, für
ein Bcwandtniß habe. Unsere Gegner werden cs nicht
bewirken, daß die Ereignisse in Franlrcich nicht verfolgt
werden, wie sie vcrfolgt wcrdcn sollen, und daß die Ehre
uud Iutcrcssen dcs Laubes uicht in den Händen seien,
wclchc ihnen zu dienen verstanden nnd dieselben auch noch
zu vertheidige» wissen wcrdcn.

Hagesneuigkeiten.
— (Hohe Spenden.) Se. I. l. aposlolische Ma-

jeslüt haben zu Gunslcn der dutch eine Feueisbrunst ver-
lmgllicktcn Vrwohnci der Stadt Arnau in Böhmen eine Ul-
lciMunss von 1000 fl. huldvollst z« bewiUiqen aetubt"
w.lch<r Vcttag dcm l. l. Nczülsamte in Arnau zur an /
mc,siNsn Vcithnlung NbclWlltlt wotdcn ist - N,,., „ l ^ /n
Sc. Majestät den durch ^me„t°reroi nis» v gl °ck

? ^ l ' ^ ' " ' " ' ,°U"gnädigst zu bewilligen g.ruh. -
?u M.n i ^ ^ ' ^ m ' ' " " " " durch Fcuer verun lackten
? ^ n ? r ? ' " ^ ' ^'zut Kölschach, eine Unt.rs.ü!M.g v°..
„ " " . ^ ^ aUergnädigst gespendet. - Ihre M.j.ftät die
«a>,enn ssarolma Augusta habcn den Äbgcbrcnmtsn zu V'uck
lM Pmzgau -100 si. und dcn Abgebrannten zu Dlllach in
Obtr'Kürnten die gleiche Summe zu spenden geruht.
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— ( C h o l e r a . ) I l l Tuest vom 23 . bis 24 . d . M .

3 Erkrankungen in ler Etadt (Malcanton, Fontanone vecchio,

Via nuooa), 3 in d '̂u Vorstädten (Chiadino, Chiarbola sup. und

Rozzol), 4 im Tel l i lo l ium (Longera und Varcola), im Gan»

zen I t ) i 1 gcnas, 5 starben, 39 in Behandlung. Drei

gehören früheren Tagen a n , da sie erst später angemeldet

wurden.

Locales.
— (Ez ceß.) Verflossenen Montag Nachmittag wurden

in dem Wirlhshausc des Mar t in Kramar in Vrunndorf

Nr. 11 zwei Hochzeiten abzuhalten. Eine Tanzmusik spielte

und die Burschen des Torfes sangen vor dem Kramar'schen

Hause, wofür sie von dcn Brautleuten mit G^Io beschenkt

wurden. Eine GcndarineiiepatrouiUe, aus zwei Mann bc<

stehend, fragte die lustige Gesellschaft nach der Musillicenz,

man erwiderte ihr aber, wir brauchen leine Licenz, übrigens

brachen die Gäste 'chon zeillich auf, theilweise um nach Lai-

bach zurackzulehrcn. Die Gcnsdarmen entfernten sich eben»

falls, wurden aber später aus der Vezirlsstrahe in B iunn-

dorf selbst von ungefähr 30 von zwei Seiten mit großem

Gcschiti anrückenden Burschen überfallen und schwer ver«

wunvct, wobei einem Gensdarmen Gewehr und Säbel «nt>

rissen wurde. Beide Verwundete wurden Tags darauf in

das l . l . Garnisonsspital überführt. Herr Nezirtshauplmann

P a j t begab sich sofort an 5)rt und Stelle und nahm die

nöthigen Nachforschungen vor. Gestern Morgen« wurde

bereits ein dcr Theilnahme an dieslm Verbrechen delnzicyl

ligler Bursche an das t. l . Bezirksamt eingcliiftrt und von

demselben nach aufgenommener 5Pl'ci<»» >l>c!i dem t. l . Lan<

desgtlichte zur weiteren Verfügung übergeben. Der Vorfal l

liefert leider einen neuen Beweis von der unler der Vevöl»

lerung der Umgebung immel mehr einreihenden Verwilderung,

welcher zu stluern Herr Bezirlehauptmann Pa j l alle Energie

ausbietet, deren tiefere Gründe zu entfernen aber wohl auher

dem Bereiche selbst des tüchtigsten VerwallungKbeamten liegt.

— (F cu e r ö b r ü n st e.) Vorgestern um 5 Uhr Nach-

mittags traf ein Blitzstrahl die Behausung des Michael 3lubel

Haus-Nr. 4/5 in R u d n i l , welche sammt Getreidespeicher

und Schweinstall niederbrannte und wodurch ein Schaden

von 1000 sl. verursacht wurde. — Denselben Nachmittag

zwischen 5 und 6 Uhr zündele der Blitz in einer Doppel«

harpfe des Thomas Schuslerschilsch am Moraste bei Lippe

C.'Nr. 30 und brannte dieselbe sammt Flüchten nieder, der

Schaden betrügt auch hier 1000 f l .

— ( T h e a t e r . ) T d gestrige Theaterabend war ein

sehr glücklicher. Ein volles Haus, eln animirles, danlbares

Publicum und eine gerundete allseitig befriedigende Vorstel»

lung, das sind Dinge, dic sich nicht immer zusammenfinden.

„ A c c e p t g e g e n S c h w i e g e r m ü t t e r " ist ein köstliches

Lustspiel mit dlm witzigsten Dialog, das man auch ganz gut

„Recept gegen Laxgcwcile" dt t i t t ln könnte. Die Darstellung

war allseitig entsprechend und zusammengrmend. Den gröh-

len und velvientlste» Beifall erhielt Herr K rosse t als Haus-

arzt Don Cleto für sein unwiderstehlich drastisches Spiel. —

Tie Operette „Flotte Bursche" genießt hier große Beliebt»

heil. Sie war diesmal in den bedeutendsten Partien mit

Opein l räf ten: Anton ( F r l . A n g e r ) und Lieschen (Fr l .

Le P r e t r e ) beseht. F r l . A n g e r brachte ihre schöne

Stimme zur vollsten Geltung und wurde lebhaft applaudirt.

F r l . Le P r e t r e war ein niedliches Lieschen mit eincm

niedlichen — Etimmchen, mit welchem sie diesmal glücklich

opcrirtc und Beifall erntete. Der Glanzpunkt des Abends

war natürlich wie immer das Engländerduelt, in welchem

Hr . M ü l l e r und Fr. K e l l e r « P o d h o r s l y gleicher-

weise excelinten. Der Chor verdient alles Lob. Die vor-

treffliche Llistnng des Herrn A r t als HieronymuS Geyer,

uns schon aus der letzten Saison im besten Andenken, dür«

sen wir schließlich nicht übergehen. Nach dem Erfolge dcs

gestrigen Abends tonnen wir uns fchon jcht im Lustspiel

und Operette viele angenehme Abende versprechen.

V e r i c h t i i ber die S i t z u n g des k r a i n . Landes«

Ausschusses v o m 2<>. S e p t e m b e r .

Es ereignet sich sehr hüusig der Fall, daß arme, mit

unheilbaren Krankheiten behaftete Kranke aus dem Spitale

entlassen werden müssen, weil sie sich eben zu einer weiteren

Behandlung in einer Heilanstalt nicht mchr eignen. Derlei

sieche und erwerbsunfähige Personen sollten nach den be-

stehenden Vorschriften in die Armenuersorgung der Zustän-

digleitsgemcinde abgegeben werden, allein bei der höchst man-

gelhaften Einrichtung der Armenpflege am stachen Lande und

der Vcrmögenslosigkeit der meisten Gemeinden erscheint es

ost aus Humamtatsrücksichten geradezu unlhunlich, di.se ar»

men, unbehilssichen, zudem m>ist alten Menschen ihren Hei-

malsgemeinden zuzuschieben, da sie von denselben die noth-

wendige Unterstützung und Pflege nicht gewärtigen können,

namentlich dann nicht, wenn sie schon durch viele Jahre von

der Heimat abwesend waren und dort keine Verwandten

mehr haben. Aus Anlaß eines neuerlichen solchen Falles

beschließt der Landesausschuß, t ic Frage in Erörterung zu

ziehen, auf welche Weise die Errichtung von S i e c h e n -

h H u s e r n in den einzelnen Bezirken dcs Landes anzubah-

nen wäre. Herr T r . B l e i we i s übernimmt es, in einer

dcr kommenden Sitzungen hierüber Anträge zu stellen.

Uebcr eine Anfrage der Gemeinde H l imlje, was für

Ausweise diejenigen, welche Findelkinder in ihre Pflege über-

nehmen wollen, beizubringen haben, wird derselben bedeutet,

daß solche Personen vo» Seite dcs Gemrindevorstanves und

des Pfarramtes mit Certificate» versehen sein müssen, worin

bestätiget wird, daß sie die moralische Eignung und auch die

pecuniaren Mittel besitzen, um die Erziehung und Pflege

der Findlinge besorgen zu können.

Weil übrigens fortwährende Beschwerden austauchen,

bah von Sti le dcr Germindevorstände und der Cural-

geisllichleit die gedachten Certificate den Bewerbern be-

sonders auö dem Grunde verweigert werden, um nicht

Findlinge in die Gemeinde zu erhalten, so wird be-

schlossen, an sämmtliche Gemeinden de3 Landes eine B e -

l e h r u n g zu erlassen, dah es für die Gemeinden selbst

vorteilhafter <ei, durch die Ausstellung von Certificaten

die billigere Unterbringung tcr Findlinge bei ordentlichen

Pslegeeltern zu ermöglichen und z» fördern, anstatt daß

die Versorgung der Findlinge viel theuerer in der Anstalt

selbst auf Kosten des Landelfondes, respective del S t e u e r -

t r ä g e r eifolgen muß. Zudem werde durch die etwaige

Verweigerung der Certificate d,-r beabsichtigte Zweck auch

nicht erreicht, da in diesem Falle auch die t. l . Bezirksämter

solche Certificate auszustellen beins^n sind. Die Bcsorgniß

aber, daft die in der Gemeinde aufcrzogcnen Findlinge ihr

seinerzeit zur Last fallen werden, ist ganz ungegrü'idet, weil

die Findlinge dieses UmstandeS wegen, oder aus dem Titel

des mehrjährigen Aufenthaltes in cincr Gemeinde die Zu-

ständigkeit daselbst und somit auch einen Anspruch auf die

Armenversorgung in der betreffenden Gcmcinde nach dem

Hcimatsgesltze vom 3. December I 8 L 3 nicht erwerben.

Nt le i ls gclegetiheiliich der Berathung des »eucn Negü'-

vertrages mit den barmherzigen Schwestern wurde die Noth»

wendigkeit erkannt, die KranlenvcrpflegsgelMrcn im hiesigen

Spitale sowohl mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Lcbens»

miltelprere und tie alljährlich steigende» Negieauslagel,, als

auch im Hinblicke auf die Höhe der Verpfl,'gsgebr"chren in

anderen österreichischen Spitälern angemessen zu e r h ö h e n .

I n dieser Richtung wird nun cine Laxdtagsvorlage

vorbereitet.

Ferner wird die Regulirung der Find^Itcifen in Anrc»

gung gebracht und über die Höhe dersilben vorläufig das

Gutachten der Direction und des Primarius der betreffenden

Abtheilung eingeholt.

Nachdem noch einige die landschaftlichen Häuser belief»

fenden Bauangclegenheiten und mehrere andere Geschäfts-

stücke in Parteisachen erlediget worden sind, wird die Sitzung

um 2 Uhr aufgehoben.

Telegramme.
(Triginal'Telcgramm der „Laibacher Zeitung.")

Ä V i e n , HH. September , Abends. Gar i«

b a l d i , gegen die Grenze ziehend, wurde in

As ina lunga Namens deS Gesetzes aufgefordert ,

zurückzuweichen; dies verweigernd, wurde Ga«

r iba ld i nach Alessandria und die «freiwi l l igen

in ihre H e i m a t abgeführt .

P a r i S , 24. September, Abends. Die „Patric"

signalisirt uns F l o r e n z cingctrosscnc Depeschen von

gestern, welche melden, daß Garibaldi Sonntag Abends

Arezzo verlassen und man seine Spuren verloren habe.

Ein Telegramm von heute Morgens fügt hinzu, daß

Garibaldi nach dcr römischen Grenze zu abgereist sei

und große Aufregung herrsche. Von Florenz sind nach

verschiedenen Nichtnngcn Befehle ergangen, die Verhaf-

tung Garibaldi's vorzunehmen. — Dasselbe Ionrnal er-

wähnt dcr Lebendigkeit, welche in Folge dcr Nachrichten

aus Italicu in Tonlon herrsche. Es circulircn wider-

sprechende Gerüchte: es handle sich um die Abscndnna

dcs Evollltionsgcschwadcrs zur Ucbcrwachuug dcr römi<

scheu Küsten, dcr Befehl zur Abfahrt sollte bald nach

Ajaccio Übermacht werden, woselbst Viceadmiral Gneydon

stationirt; es werde die baldige Anknnft dcS Marina

ministers erwartet, es seien alle Vorlehrungen dafür

getroffen, wenn eincTruftpcncinschissnng nothwendig wird,

Dic „Patrie" fügt hinzn, daß es unmöglich sci', diese

Versionen zu bcstätigcu oder zu dcmcntircn; gewiß abcr

ist es, das; mehrere Schiffe bereit sind, abzugehen. Daö

Transportschiff „Intn'pidc" hat Befehl erhalten, sich

nnvcrzüglich auszurüsten.

Telegraphische «ttechselcourse
vom 25. September.

5pcrc. Metalliqnes 56.10. — 5p<>rc. Mctalliqnes mit Ma i - m>t>
!Novcmb:r-Ziuscu 58.70.-5verc. National Anlehen 65.30. - - Oanl-
aclien «84. — Trebitacticn 179.70. - 1860er ZtaatSa'llebe» 82 ?»,
— Gilber 121.65 — l'ondon 123 85. — K. l Dlicaten 5.91' ...

Keschästs-Zeitung.
Laiback,, 25. September, Auf dem heutigen Marlte sills' >i-

schienen: 4 Wagen mit Getreide.
Durch schui t ts - Preisc.

st.,lr. st. lr. fl. lr. ft. l l .

Weizen pr. Meyen 5 70 «37 Butter pr. Pfund '!4 - —
Korn „ 3 20 3 5,0 Cicr pr, St i l l t — 2 _ , ' „ .
Gerste „ 2 50 313 Milch pr. Maß —10 -
Haftr ,. 1 «0 180 Ni!ldslrischPr,Psd, - 2 1
Halbfrucht ,. 4 30 Kalbfleisch „ - 22
Hsidsil „ 3 — Schwciuchchch,, ^ 22 - -
Hirse .. 2«0 3 - Schijpscnsicisch „ — 1 2 - -
Kulurntz „ 3 6l; Hähndcl pr. Stllct — 30 - -
Erdapfel „ 1 3 0 - - - Täubn: „ «, 13_.. ^
.̂'inscu „ 4 Heu pr. Zentner — ,i0

Hrbscii „ 4 Stroh „ — H O — .
Fisolen ,. 3 50 Holz,haN.,pr,Klft. 7 5<>
slindsschmülz Pfd. — 44 weiches, „ - 5 5,0
Schweineschmalz „ — 4 > Wein, rother, pr.
Speck, frisch, „ — 3 6 Cimer ^. _. 1 2 . -

— qeräuchcrt „ — 4>1 —!— — weißer „ —-.13-.
Äuftekonlmelte Fremdöl

Am 24. Septemlier.
S t a d t W i e n . Die Herren: Luzit, l. l. Oberst, uon G,az. -

Rossger, von Verona. — Hirschman, Kanfm.. von Großlanischa,
Novi«, Großhändler, von Trieft, - Gillermann. Kansm, uu»
Nainliclg. - Lavinscheq. Outsbes., uou Gairiui. — Fr l ,
Homan, von Radiliannsdorf.

E l c p h a u t . Dic Heircn: Dermcl, von Adclsberg. — Hirsch,
Pliulliicr. und Weiß, Kansm., uon Wien, - - ProssmiM. Me-,
biciner, und Huelicr, uuii Gra;. — ,Lcngyl, Kanfm,, uun Groß.
kanischa. — Stern, Weinhändler, uun Agram. -> Mcllu?,
Opernsänger, uon Trieft. - Vlcindaner und Älmsbcrger,
Privalier^, von Linz. — Stcinbaner, Privatier, von Steier.

W i l d e r M a n n . Die Herren: u. Aergfcld, Priualier, von ssi,^
nisssberss. — Stampfl, van Goüschee.

S t e r n w a r t e Fran Hans, BeamtcuSwitwe, von Nndolsewerll,
M o h r e n . Die Herren: Polorn, m,̂ x. Olierlt. — Pichler. Mn

rineofficicr, uon Vi l lach—Mayer, Cadet, von Poln. — D i i M ,
Seifensieder, Fafl i l , ^ondnclciir, und Fr l Golduer, Kächi",
von Graz.

Theater.
H e u t e D 0 n n 2 r S t a a.:

D ie Waise von Vowood.
Schauspiel in 4 Acten uon Eharlottc Birch-Pfeiffer.

M o r g e n F r e i t a g :
Dab Mädchen von der Spu le .

Posse in 3 Aunilgsi! uon (5, Elmar.

Meteorologische Ael,0<lchlll!,«en in ̂ n l )M, ^

^ «0 ,5 3 « -- ^ « " ^Äf !

l « U . M g . 320.45 -s- ?.-l N, schwach Necml 1 ^ "
25. 2 „ N . ^ 327.«3 ^ l'.l windstill Nessm ^ " '

10., Ad. > 328.«3 ^ 8 . « S O . schwach Regen ^egcn
Rasches Steigen dcs Barometers. Trüber Regentan Vedeü-

tcnde Ablilhlnng, Dic Alpen tief herab beschneit.

Verailtivllrtlichcr Redacteur: I a u a , v. K l e i n m a n r

Hörsenlienchl. W i e n , 24. September. Dic Bürse war sehr gcschäftSlös und dcr Cft'cctenmartt laum verändert. Devisen und Valuten schloffen ctwaS flauer. Geld fliissla.

Veffentl iche Schuld.

.X. dcs Staates (für 100 f l )

Geld Waare
I n ii. W. zu 5pEt. für 100 fl. 51,30 51 4<>
I n üslerr, Währung steuerfrei 57.30 57.40
*,, Steucranl. in ö. W. v. I .

18,',4 zu 5pCt. rlichahlbar . 87.25 87.50
Silbcr-Anlchen uon 1864 . . 73.— 73.50
Sill)eranl.18«5 (Frcs.) ritckzahll,.

m 3 7 I a h r . zu5pCt. 100fl . 78.— 78.50
Nat.-Ant. mit Iän.-Eoup. zu 5°/, 65.30 55 40

,, » « Apr.-(lonp. „ 5 „ 65.50 65.<:<»
Metaslrques . . . . „ 5 „ s^.-jo 5^.45

detto mit Mai-Eoup. „ 5 „ 58.K0 58.^0
detto „ 4 ^ 48 25 48.50

M i t Verlos, v. 1.1839 . . . ^ 7 . _ 137 59
„ „ „ „ 1854 . . . 71.75 7225
„ „ „ „ 1860 zu 500 fl. 82.70 82 80
„ „ „ „ I860 „ 100,, 86.75 87 2,-.

„ „ „ 1864 „ 100,. 73.70 73 30
«tomo-Renteusch. zu 42 I.. »uzt. l f t - 0 i i0 . . .

8. dcr Kronläudn- (für 100 fl.) Gr.-Entl.-Oblig.

Niederösterrcich . zu 5°/, 88.— 8 9 . -
Obcrüsterreich , „ 5 „ —.— 83.—

Geld Waare
Salzburg . . . . zu 5°/ , 86.— 87.—
Vohmcu . . . . „ 5 „ 89.— 9 0 . -
Mähren . . . . „ 5 „ 86.50 87.50
Schlesien . . . . „ 5 „ 86.— 87 . -
Stcrcrmart . . . „ 5 „ 89.50 90.—
Ungarn „ 5 „ »)8.,̂ 0 69.25
Temcser-Vanat . . „ 5 „ 6<i.- 66.75
Croaticn und Slavonien „ 5 „ 68.— 69.-
Galizicu . . . . „ 5 „ 65 — 65.75
Siebenbürgen . . . „ 5 „ 62.— 62.75
Bulovma . . . . „ 5 „ 5 3 . - 64.-
Ung. m. d. V.-C. 1867 „ 5 „ 6.'»... 65.50
Tem.B.m.d.P.-C.1867„ 5 „ 63.50 64.50

Ac t i en (pr. Stlict).

Nationalbant (ohne Dividende) <!84.— 68h,—
K.Ferd.-Nordb.zu1000fl. E.M. 1700.-1705.—
Kredit-Anstalt zu 200 fl. 0. W. 180. - 180.20
N.ü Eöcom.-Gcs.zl,500st.ü.W. 606.— 608.—
S.-E.-G.zu200fl.EM,°.500Fr. ^36,60 236 70
Kais. Elis. Bahn zu 200 fl. 2 M . 1 4 1 . - I <1.5l>
Süd,-nordd.Ver.-V.2O0 „ „ 123.75 124.—
Süd.St.-,l.-ven.u.z.-i.E.200fl. 184.25 184.50
Gal.Karl-kud.-B.z.200fl.2M. 212.75 213.—

Geld Waare
Böhm. Wcstbahii zu 200 fl. . 113.50 144 —
Ocst.Dou.-Dampfsch.-Gcs. Z-H 4 8 0 . - 481.—
Oesterreich. Lloyd in Trieft Z I 17 <.— 176.—
Wicn,Damftfm.-Ac!g.500fl.ö.W. 4^0.— 430.—
Pester Kettenbrücke . . . . 375.— 385. —
Anglo - Austria - Bank zu 200 fl. 105 50 106.'-
Lcmbcrgcr Eernowitzer Acticn . 173.- 173.50

P f a n d b r i e f e (für 100 fl.)
National- ^
bank auf ^verloSbar zu 5"/« !>670 96.90
E. M. j

Nationalb.anfö.W vcrlo«li.5„ 92.15 92 .'i0
Ung. Bod.-Crcd.-Anst. zu 5'/, „ 89.75 90.25
M g . oft, Bodeu-Ercdit-Anstalt

vcrlosbar zu 5"/„ in Silber 104.50 105,50
Domaincn-, 5pcrc. in Silber . 106.25 106 50

Uose (pr. Stück.)

Cred.-A.f.H u.G.z.100fl.ü.W. 127,40 127.60
Don.-Dmpssch.-G.z.I00fl.EM 85.75 86.75
Stadtgcm. Ofen „ 40 „ <j. W, 23.— 24.—
Estcrhazy ., 40 „ CM. 97.— , 0 0 . -
Salnr „ 40 „ „ . 2 9 - 29 50
Pallffy „ 40 „ „ . 81.50 22.50

Geld Waa"
Clary zu 40 st. EM. 24.— 25.-'
St. Genois „ 40 „ „ . ii.'j..,. 8 3 ^
Windischgrätz „ 20 „ „ . 17.— 1 " - ^
Naldslciu „ 20 „ „ . 18 50 1".50
«oglevich „ 10 „ „ . 1 2 . - 1 ^
Rudolf-Stiftung 10 „ „ . 1 2 . - I2.5U

W e c h s e l . (3 Monate)

Augsdm-g für 100 fl, südd. W. 103.-' W ^
Franlsnrtn.M,100 st. detto 103.20 103,.'"
Hamburg, für 100 Mart Banlo 91 25 l ' l - "
London für 10 Pf. Sterling . 123 75 124.-,
Paris für 100 Franls . . . 49.10 49 , "

(5ourS der Geldsorte»

Gcld Waare

K. Münz-Diicaten 5 fl. 91 lr. 5 fl. ^ ' " '
l̂iapoleonsd'or . . 9 „ 90 ,. 9 ,. " l "

Rufs. Imperial« . 10 „ 11 „ 10 „ l2 "
Vercinsthalcr . . 1 ,, 82 „ 1 „ ^ ^ "
Silber . . 121 „ 50 „121 „ 7.'> "

Krainischc GrnndenllnNungs: Obligationen, P ^
valnot,ruug: 87 Geld, 93 Waare,


